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Gemäß der Anfrage der CSU-Fraktion vom 05.11.2019 stellt das Schul- und Sportamt die Situation der 
Gastschulbeträge für auswärtige Schüler in Amberger Schulen am Beispiel des Haushaltsjahres 2019 
bzw. 2018 (Kostenersätze) im Schul- und Sportausschuss dar. 
 

Sachstandsbericht: 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
 
Der Bericht über die Gastschulbeiträge für auswärtige Schüler in Amberger Schulen dient zur Kenntnis. 
 

1. Gastschulbeitragspauschalen 
 
Der Schulaufwandsträger kann für jede Gastschülerin und jeden Gastschüler einen Beitrag gemäß Art. 
10 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 bzw. Abs. 3 BaySchFG verlangen. 
 
Für folgende Schularten gibt es eine jährliche Gastschulbeitragspauschale je Schülerin bzw. Schüler: 
 

Grund- und Mittelschule: 1.525,00 € 
Realschulen und Abendrealschulen: 800,00 € 
Gymnasien: 925,00 € 
Wirtschaftsschulen: 1.700,00 € 

 
Da gemäß Art. 19 Abs. 2 BaySchFG an kommunalen Schulen zusätzlich eine 
Gastschulbeitragspauschale von 700,00 € verlangt werden kann, beläuft sich die 
Gastschulbeitragspauschale für die Städtische Wirtschaftsschule auf insgesamt 2.400,00 €.  
 
Diese Pauschalen sind immer zum 1. Juli eines jeden Haushaltsjahres fällig.  
Vorgegeben werden diese durch die Rechtsverordnung des Staatsministeriums und im Abstand von 
zwei Jahren angepasst.  
Gastschulbeiträge entfallen für Grundschüler oder Mittelschüler mit Gastschulgenehmigung, für 
Schülerinnen oder Schüler mit Zuweisung für ein Ganztagsangebot und für Schülerinnen und Schüler, 
welche die Mittlere-Reife-Klassen der Jahrgangsstufen 7 / 8 / 9 besuchen (Art. 10 Abs.1 Satz 1 
BaySchFG). 
 
Vorgang der Abrechnung der Gastschulbeiträge 



 

 

 
Zum Stichtag 01.10. (allgemeinbildende Schulen) und 20.10. (berufliche Schulen) erhalten wir von 
allen Schulen im Sachaufwand der Stadt Amberg eine Liste mit allen Schülern, die zu diesem Stichtag 
die jeweilige Schule besuchen. Diese ist nach den Wohnorten der Schüler gegliedert. Daraus werden 
dann alle Gastschüler gefiltert und die gefilterte Schülerliste an die jeweilige kostentragende 
Gemeinde zur Überprüfung der Richtigkeit geschickt. Erhalten wir bis zu einem bestimmten Datum 
keine Rückmeldung bzw. werden alle Schüler anerkannt, so bekommen die Kostenschuldner ca. einen 
Monat vor Fälligkeit (01.07.) eine Rechnung. Diese setzt sich folgendermaßen zusammen:  
 
Anerkannte Schülerzahl x Gastschulbeitragspauschale = Gastschulbeitrag. 
 
Gastschüler, die Asylbewerber sind, werden der Regierung in Rechnung gestellt. 
 
 
Gastschulbeitragseinnahmen im Haushaltsjahr 2019 (Pauschalen) 

Schule Einnahmen Pauschale Gastschüler 
Schüler 
gesamt 

Erasmus-Gymnasium 186.850,00 € 925,00 € 202 442 

Gregor-Mendel-Gymnasium 308.950,00 € 925,00 € 334 666 

Schönwerth-Realschule 353.600,00 € 800,00 € 442 883 

Wirtschaftsschule 633.600,00 € 2.400,00 € 264 452 

M10 Klassen (Luitpold-
Mittelschule) 

7.625,00 € 1.525,00 € 5 33 

Praxisklassen 3.050,00 € 1.525,00 € 2 14 

Berufsorientierungsklassen 6.100,00 € 1.525,00 € 4 15 

Ganztagsklasse Dreifaltigkeits-
Mittelschule 

7.625,00 € 1.525,00 € 5 226 

Ganztagsklasse Barbara-
Grundschule 

1.525,00 € 1.525,00 € 1 76 

Übergangsklasse Luitpold-
Mittelschule 

16.775,00 € 1.525,00 € 9 26 

Übergangsklasse Dreifaltigkeits-
Mittelschule 

9.150,00 € 1.525,00 € 6 12 

Übergangsklasse Barbara-
Grundschule 

6.100,00 € 1.525,00 € 4 14 

Asylbewerber (versch. Schulen) 19.825,00 € 1.525,00 € 13  

GESAMT 1.560.775,00 €  1.291 2.859 

 
 

2. Spitzabrechnung/Kostenersatz 
Der Schulaufwandsträger kann nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 4 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG 
Kostenersatz für Gastschülerinnen und Gastschüler an Berufsschulen und Schulen zur 
sonderpädagogischen Förderung verlangen. 
Der Kostenersatz je Schüler wird errechnet, indem die durch den Betrieb der Schule entstehenden und 
anderweitig nicht gedeckten Kosten durch die Gesamtschülerzahl geteilt werden. 
Der Kostenersatz wird für die beiden Berufsschulen Amberg und Sulzbach-Rosenberg, sowie für die 
Fachoberschule und die Berufsoberschule errechnet; für das Sonderpädagogische Förderzentrum 



 

 

Willmannschule ist ein errechneter Gastschulbeitrag vorgesehen (Vorgehen ist hier dasselbe wie beim 
Kostenersatz). 
Die Berechnung erfolgt immer für das vorangegangene Haushaltsjahr, da hierfür die Jahresrechnung 
benötigt wird.  
Die Berechnung des Kostenersatzes 2019 erfolgt also erst in 2020 und wird dann in 2021 
eingenommen. Somit werden nun als Beispiel – und zur besseren Gegenüberstellung – die Einnahmen 
für das Haushaltsjahr 2017 aufgeführt (berechnet in 2018, eingenommen in 2019). 
 
 
Kostenersatzeinnahmen im Haushaltsjahr 2019 (Spitzabrechnung) 

Schule Einnahmen Kostenersatz Gastschüler 
Schüler 
gesamt 

Berufsschule Amberg 259.896,08 € 
2.184,01 € VZ 

728,00 € TZ 
8 VZ 

325 TZ 
1451 

Berufsschule Sulzbach-
Rosenberg 

219.382,12 € 
2.455,77 € VZ 

818,59 € TZ 
1 VZ 

265 TZ 
770 

FOS Amberg 241.477,20 € 670,77 € VZ 360 VZ 549 VZ 

BOS Amberg 66.412,23 € 
670,83 € VZ 
335,42 € TZ 

93 VZ 
12 TZ 

139 VZ 
15 TZ 

Willmannschule 83.565,03 € 1.638,53 € VZ 51 VZ 168 VZ 

GESAMT 870.732,66 €  
513 VZ 
602 TZ 

 

 
VZ = Vollzeitschüler   -   TZ = Teilzeitschüler 
 
 

3. Ausgaben für Gastschulbeiträge und Kostenersätze „Amberger Schüler“ an 
auswärtigen Schulen Haushaltsjahr 2019 

 
Umgekehrt ist die Stadt Amberg auch Kostenträger für „Amberger Schüler“ an auswärtigen Schulen. 
Hier handelt es sich hauptsächlich um Kostenersätze für Berufsschulen. 
 

Grundschulen: 30.302,28 € 
Realschulen: 6.200,00 € 
Gymnasien: 3.700,00 € 
Berufsfachschulen: 144.888,81 € 
Berufsschulen: 813.586,01 € 
 (enthält auch Kosten für Heimunterbringung, da selbe HHSt.)  
Fachschulen/ Fachakademien: 17.159,17 € 
FOS/BOS: 5.033,30 € 
Sonderpädagogische Förderzentren: 25.298,80 € 
GESAMT: 1.041.638,37 € 

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
---  

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
---  

Personelle Auswirkungen: 
-- 



 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Siehe Sachstandsbericht 

Alternativen: 
---  

Anlagen: 
--- 

 

 

 

 

Dr. Fabian Kern 
Schul- und Sportreferent 
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